
Einwohnergemeinde 
4402 Frenkendor f  

GEMEINDEZENTRUM 
Einwohnerdienste 
Bächliackerstrasse 2 

Telefon 061 906 10 13 

juerg.suter@frenkendorf.bl.ch 

 
Öffnungszeiten Schalter: 
Montag:                                 08.00 h – 18.30 h 
Dienstag bis Freitag:             08.00 h – 12.00 h 

 

  

 

Nächtliches Dauerparkieren auf öffentlichem Grund 
 
Als Neuzuzüger machen wir Sie darauf aufmerksam, dass in unserer Gemeinde das regelmässige 
Parkieren eines Motorfahrzeuges über Nacht auf öffentlichem Grund und Boden, ohne Bewilligung nicht 
gestattet ist. 
 
Wer über keinen Privatparkplatz verfügt wird gebeten, gegen eine Gebühr von CHF 40.00 pro Monat, 
eine entsprechende Bewilligung bei der Gemeindepolizei einzuholen. 
 
Ferner weisen wir Sie darauf hin, dass gemäss dem Reglement über das nächtliche Dauerparkieren alle 
Motorfahrzeughalter/-lenker die über einen privaten Abstellplatz verfügen, verpflichtet sind, diesen auch 
zu benutzen. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: 
www.frenkendorf.ch/Online Schalter/Reglemente/Nachtparkreglement. 
 
Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme. 
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